
leranz als der Religion immanente Phäno-
mene betrachtet werden, die sich aus der
Idee einer Glaubensgemeinschaft und
des religiösen Zusammenschlusses unter
dem Anspruch der geoffenbarten Wahr-
heit notwendig ergeben. Vielmehr ent-
spricht aller Fanatismus einer Reaktion
der menschlichen Psyche auf elementare
Bedrohungs- und Unsicherheitserleb-
nisse, die sich auf bestimmten Entwick-
lungsstufen religiöser Systeme mit diesen
verbindet und somit als eine historisch
kontingente Erscheinungsform der Reli-
gion angesehen werden kann.

Wahrheit und Gewaltfreiheit
Trotz einer bedrückenden historischen Bi-
lanz, die zu allen Epochen der europä-
ischen Geschichte vielfältige Erschei-
nungsformen gesellschaftlicher, religiö-
ser und politischer Unduldsamkeit ge-
genüber Andersgläubigen aufweist, be-
dingt das Festhalten an Wahrheitsan-
sprüchen nicht zwangsläufig eine innere
Monopolisierung des Denkens und ge-
waltsame Intoleranz nach außen. In einer
systematisch-ethischen Perspektive ver-
hält es sich umgekehrt so, dass der Ge-
danke der Wahrheit alle gewaltsamen
Durchsetzungsformen ausschließt und
von sich nach der Ergänzung durch poli-
tische, moralische und religiöse Toleranz
ruft. Tatsächlich besteht zwischen dem
Geltungsanspruch der Wahrheit und dem
Toleranzgebot eine so enge Relation, dass
keine der beiden Größen außerhalb dieses
wechselseitigen Verweisungszusammen-
hanges angemessen bestimmbar ist.

Aus historischer Sicht lässt sich nicht be-
streiten, dass im Namen der Wahrheit,
insbesondere im Namen der Wahrheit re-
ligiöser Glaubensüberzeugungen, oft-
mals Fanatismus, Intoleranz und die
grausame Verfolgung Andersdenkender
gerechtfertigt wurden. Mit dem Über-
gang vom antiken Polytheismus zum jü-
dischen und christlichen Monotheismus
verband sich eine Tendenz zur religiösen
Unduldsamkeit, die seit der konstantini-
schen Wende zur rücksichtslosen Be-
kämpfung von Ketzern, Häretikern und
Schismatikern führte. Im Islam verbinden
sich von Anfang an die Idee der Welter-
oberung und eines heiligen Krieges gegen
die Ungläubigen mit der Aufrichtung der
Scharia im Innern, die keinen Spielraum
für die Anerkennung der Gottesvereh-
rung anderer Religionen lässt. Aber auch
in Europa konnte sich die Gewährung re-
ligiöser und politischer Toleranz durch
aufgeklärte Herrscher zumeist nur gegen
den Widerstand beider christlicher Groß-
kirchen durchsetzen. 

Dabei darf jedoch nicht übersehen
werden, dass auch von der Ausbildung
mystischer Spiritualitätsformen auf dem
Boden des Christentums und durch die
rationale Selbstkritik der Religion ent-
scheidende Impulse für die Entwicklung
politischer und religiöser Toleranzvor-
stellungen ausgingen; ähnliche Erschei-
nungsformen der Mystik, denen Gewalt-
samkeit gegenüber Andersdenkenden
fremd ist, gibt es auch in der islamischen
Religiosität. Es beruht daher auf einem
Fehlschluss, wenn Fanatismus und Into-
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Es gehört zum Wesen der Wahrheit,
dass sie nur in freier Zustimmung ergrif-
fen werden kann; daher gibt es so viele
Wege zur Erkenntnis der Wahrheit, wie
es Menschen gibt. Zwar kann die Wahr-
heit ihrem formalen Begriff nach nur eine
sein; wer diesen Singular aus grundsätz-
licher Skepsis ablehnt und die eine Wahr-
heit durch eine offene Pluralität beliebi-
ger Wahrheiten ersetzt, hat ihren An-
spruch bereits verfehlt. 

Doch ebenso wie die eine, in sich iden-
tische Wesensnatur des Menschen real
nur in der jeweiligen Verwirklichungs-
form existiert, die sie im einzelnen Men-
schen annimmt, ist auch die eine Wahrheit
unter uns Menschen nur als jeweils per-
sönlich angeeignete und besessene Wahr-
heit gegeben. Die Achtung vor der Wahr-
heit, die nicht auferlegt, sondern aus
Überzeugung und innerer Einsicht über-
nommen werden will, gebietet es, auch
die untereinander verschiedenen Er-
kenntniswege zu respektieren, auf denen
die Menschen zu ihr gelangen. Die Ver-
pflichtungskraft der Wahrheit und das
Toleranzgebot gegenüber der Wahrheits-
suche der anderen bedingen einander,
denn Geltungsansprüche können, sofern
sie ein Überzeugtwerden durch die
Wahrheit intendieren, nicht anders als im
intersubjektiven Ringen um diese einge-
löst werden.

Legitimität der Andersheit
Ebenso wie die Idee der Wahrheit die To-
leranz gegenüber den vielfältigen Wegen
einschließt, auf denen sie sich im Denken
der Menschen erweisen kann, lässt sich
auch der Begriff der Toleranz nicht ohne
die Anerkennung der Wahrheit denken.
Schon politische Toleranz, die innerhalb
der Demokratie den Rang einer unver-
zichtbaren Tugend besitzt, erfordert
mehr als bloße Duldung oder ein rein
pragmatisches Geltenlassen anderer Mei-
nungen. Gewiss impliziert politische To-
leranz als Lebensform demokratischer

Gesellschaften zunächst die Akzeptanz
formaler Entscheidungsregeln im Ver-
hältnis zwischen Mehrheit und Minder-
heit; dazu zählen insbesondere die für das
Gelingen demokratischer Meinungsbil-
dungsprozesse unerlässlichen Vorausset-
zungen wie die öffentliche Kritikfähigkeit
politischer Programme, die Korrektur-
offenheit nach dem Mehrheitsprinzip
getroffener Entscheidungen oder der Ver-
zicht auf die totale Unterwerfung der
Minderheit und die politische Durch-
setzung absoluter Wahrheitsansprüche.
Ebenso ist hier die Forderung nach loya-
lem, gesetzeskonformem Verhalten der
Minderheit zu nennen, was durch die
zeitliche Begrenzung politischer Macht-
ausübung erleichtert wird, die einen
künftigen Wechsel der Mehrheitsverhält-
nisse prinzipiell denkbar macht. 

Doch erfordert politische Toleranz, die
in der Einhaltung demokratischer Spiel-
regeln mehr als ein notgedrungen hinzu-
nehmendes Übel sieht, auch die morali-
sche Anerkennung der anderen in ihrem
Anderssein. Zur Legitimität der Be-
sonderheit und Andersheit, ja oftmals der
unverständlichen Fremdheit der anderen
gehört ja nicht nur ihre abweichende po-
litische Meinung, sondern auch ihr Recht
auf die eigene kulturelle Identität und die
eigene religiöse Wahrheitsüberzeugung.
Solche Toleranz, die als „kleine Tugend“
(Iring Fetscher) der institutionellen Absi-
cherung in demokratischen Staatsformen
bedarf, nährt sich weder aus der Gleich-
gültigkeit gegenüber den anderen noch
aus der Relativierung der eigenen Über-
zeugung; sie gewinnt ihre Kraft allein
durch die gelebte, alltägliche Anerken-
nung der anderen in ihrem Anderssein.

Homogene Einheitskultur?
Während in der europäischen Aufklä-
rung der Glaube an eine gemeinsame Ver-
nunftnatur des Menschen, im Vergleich
zu der seine kulturellen und religiösen
Besonderheiten letztlich belanglos sind,
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als geistige Grundlage der Toleranz ge-
genüber unterschiedlichen weltanschau-
lichen und religiösen Überzeugungen
galt, sind wir heute bezüglich des Gedan-
kens einer homogenen Einheitskultur
skeptischer geworden. Das Fundament
des aufklärerischen Universalismus er-
wies sich gerade deshalb als brüchig, weil
es der kulturellen Eigenart der Menschen
keinen positiven Wert beimessen konnte.
Tatsächlich erfordert Toleranz nicht nur,
dass wir die anderen in dem respektieren,
worin sie uns gleichen; wirkliche Aner-
kennung der anderen ist vielmehr erst
dort vollzogen, wo sie auch deren kultu-
relle Identität als eigenständigen Beitrag
zum Reichtum der Weltkultur ein-
schließt. 

Solche die Besonderheit des anderen
bejahende Toleranz setzt jedoch voraus,
dass man sich der eigenen Identität be-
wusst bleibt. Sie erfordert sozialpsycholo-
gisch vor allem Ich-Stärke und ein ausge-
prägtes Selbstbewusstsein, das sich in 
dem intellektuellen Mut zeigt, zu den ei-
genen Wahrheitsüberzeugungen zu ste-
hen. Toleranz kann daher niemals Ver-
zicht auf Auseinandersetzung und Wi-
derspruch bedeuten. Stets führt sie viel-
mehr Zivilcourage und Freimut als jene
Schwestertugenden mit sich, welche die
Kraft zum furchtlosen Auftreten gegen-
über jedermann verleihen (vgl. 2. Tim 4,2).

Achtung und Verantwortung
Toleranz erwächst aus der Verantwor-
tung für die Wahrheit und aus dem Be-
mühen, ihr Gehör zu verschaffen. Zwar
gibt es auch die falsch verstandene Tole-
ranz, die aus einer skeptischen Grundein-
stellung gegenüber der Wahrheit hervor-
geht, weil ihr alle Wahrheitsansprüche
gleichgültig geworden sind. Wenn radi-
kale Islamisten und die Vertreter fernöst-
licher Religionen unserer westlichen Zivi-
lisation mit großer Skepsis begegnen,
dann rührt diese mangelnde Attraktivität
auch von unserem tief sitzenden Relati-

vismus her, der die Anerkennung ethi-
scher Werte in das Belieben der Einzelnen
stellt. Sie empfinden den Anspruch des
Westens, im Namen eines ethischen Uni-
versalismus überall auf der Welt Men-
schenwürde und Menschenrechte ein-
zuklagen, angesichts unseres permissi-
ven Lebensstiles als politische Rhetorik,
die nur die eigenen Interessen ver-
schleiert. 

Doch weder ein resignativer Toleranz-
begriff noch die skeptische Vergleich-
gültigung von Glaube, Religion und Mo-
ral werden dem eigentlichen Anspruch
der Toleranz als einer kommunikativen
Grundeinstellung zum anderen gerecht,
die dessen Anderssein achtet, ohne die ei-
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gene Wahrheitsüberzeugung preiszuge-
ben. Wird dagegen der eigene Wahrheits-
anspruch schon vor der Begegnung mit
den anderen auf eine bloß subjektiv gül-
tige Einstellung zurückgenommen, so
verfällt auch das Toleranzgebot zu einer
pragmatischen Maxime des reibungslo-
sen Zusammenlebens innerhalb der bür-
gerlichen Gesellschaft. Eine um den Preis
der weitgehenden Selbstrelativierung al-
ler Wahrheitsansprüche erkaufte Bereit-
schaft zur Toleranz hätte nur mehr den
Status einer empirischen Klugheitsregel,
aber nicht mehr den kategorischen Rang
einer ethischen Grundforderung, die ihre
Wurzel im biblischen Liebesgebot und in
der Anerkennung der Menschenwürde
findet.

Vielfalt als Reichtum
Wer die Welt, wie es der biblische Glaube
lehrt, als die Schöpfung Gottes betrachtet,
der erkennt, dass alle Menschen Kinder
des einen himmlischen Vaters sind, der in
jedem von ihnen seine göttliche Liebe und
Kraft wirken lässt. Kardinal Ratzinger hat
einmal das schöne Wort geprägt: „Es gibt
so viele Wege zu Gott, wie es Menschen
gibt.“ Da die Menschen ihren Weg zu
Gott nicht als isolierte Individuen, son-
dern als Angehörige ihrer jeweiligen Reli-
gionsgemeinschaften finden, stellt das
Faktum des religiösen Pluralismus daher
nicht nur eine Bedrohung für die Mensch-
heit dar. In der Vielfalt der Religionen
und ihrer unterschiedlichen Ausdrucks-
formen liegt auch ein Reichtum, den es im
Dialog der Kulturen zu entdecken gilt. 

Wo sie vorhandene Konflikte verstär-
ken und der Gewalt eine höhere Legiti-
mation verleihen, stehen die Religionen
selbst einer Verständigung zwischen den
Kulturen im Weg. Der interreligiöse Dia-
log darf deshalb keineswegs von der na-
iven Vorstellung ausgehen, alle Religio-
nen seien gleichermaßen Heilswege, die
ihre Gläubigen von selbst zu einem fried-
lichen Ausgleich mit den Angehörigen

anderer Kulturen führen. Ein in gegensei-
tiger Achtung unternommener Dialog
mit dem Islam darf auch das Faktum nicht
verdrängen, dass im Namen dieser Reli-
gion Gotteskrieger überall auf der Welt
den Frieden bedrohen. So berechtigt die
Forderung ist, zwischen gläubigen Musli-
men auf der einen Seite und fanatischen
Islamisten auf der anderen zu unterschei-
den, so irritierend bleibt es doch, dass
auch liberale und aufgeklärte Muslime,
die selbst die Gewalt verabscheuen, vor
einer eindeutigen Verurteilung des reli-
giösen Gotteskriegertums zurückschre-
cken.

Überzeugung und Einfühlsamkeit
Der Dialog zwischen den Religionen
kann deren Frieden stiftende Kraft erst
sichtbar machen, wenn er auch vor den
innerreligiösen Ursachen von Hass und
Gewalt nicht die Augen verschließt. Ein
friedliches Nebeneinander der Religio-
nen wird es daher nicht ohne gegenseitige
Kritik und Infragestellung geben können,
die freilich von einem tieferen Verstehen-
wollen geprägt sein müssen, damit sie
nicht in Selbstgerechtigkeit umschlagen.
Auch hier gilt: Je überzeugter ich von mei-
nem eigenen Weg zu Gott bin, desto auf-
merksamer und einfühlsamer kann ich
die Erscheinungsformen anderer Reli-
gionen würdigen. Die Fähigkeit, den
Reichtum des religiösen Lebens in ande-
ren Kulturen zu würdigen, gebietet frei-
lich keine unterschiedslose Anerkennung
aller Religionen. Für das Christentum
bleibt vielmehr die besondere Nähe zum
Judentum als der gemeinsamen Wurzel
des Heils konstitutiv; der jüdische Glaube
gehört aus christlicher Sicht zum Beginn
der besonderen Heilsgeschichte Gottes
mit seinem erwählten Volk, während sich
im islamischen Monotheismus und in den
fernöstlichen Weltreligionen der Reich-
tum Gottes in den Werken seiner Schöp-
fung offenbart. Die theologische Unter-
scheidung von besonderer Heilsge-
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schichte und allgemeiner Schöpfungsof-
fenbarung erklärt aus christlicher Sicht
auch das ansonsten unverständliche Fak-
tum, dass mit dem Auftreten des Islam
die Entwicklung der Religionsgeschichte
auch post christum natum (nach der Geburt
Christi) weitergeht.

Kleinster gemeinsamer Nenner?
Der Dialog zwischen den Kulturen und
die Begegnung der Religionen unterein-
ander finden in dem gemeinsamen Be-
kenntnis zu Gott als dem Schöpfer der
Welt und in der Grundforderung der
Achtung vor der Gotteskindschaft aller
Menschen ein wichtiges Fundament.
Auch wenn sie dem göttlichen Ursprung
der Welt in ihren Glaubensquellen auf je-
weils eigene Weise begegnen, stehen Ju-
dentum, Christentum und Islam in Kult
und Gebet, Lobpreis und Dank, wodurch
sie auf das Werk des Schöpfers antwor-
ten, doch auch auf einem gemeinsamen
Boden. 

Die Basis aufgeklärter Toleranz, die im
anderen die gemeinsame Vernunftnatur
respektiert, muss daher ergänzt werden
durch die Anerkennung der nicht aus-
tauschbaren und nicht auf ein gemeinsa-
mes Weltethos reduzierbaren Vielfalt
und Besonderheit der Religionen. Im Dia-
log der Weltreligionen untereinander
widerspricht es dem Gedanken religiös
begründeter Toleranz, wenn die Vielfalt
an Glaubensaussagen, Sinnangeboten
und hochethischen Weisungen auf den
kleinsten gemeinsamen Nenner des fak-
tisch unter den Weltreligionen bestehen-
den Konsenses zurückgenommen wird. 

Es stellt eine empfindliche Schwäche
der so genannten pluralistischen Reli-
gionstheologien dar, dass sie durch eine
solche Vorgehensweise mit dem Wahr-
heitsanspruch des eigenen Glaubens im-
plizit auch das Toleranzpostulat in seiner
Bedeutung verfehlen. Das jeweils Eigene
und Spezifische wird tendenziell zum
Unwahren, wenn der Respekt voreinan-

der primär durch die als Wahrheitskrite-
rium fungierenden Gemeinsamkeiten be-
gründet ist, während die verbleibende
Andersheit des anderen und seine irredu-
zible Eigenart eher als störend empfun-
den werden. Wirkliche Toleranz verlangt
ja gerade, dass die anderen nicht nur in
dem ernst genommen werden, worin wir
ohnehin mit ihnen übereinstimmen. Sie
ist vielmehr durch die von keinem Kon-
sens mehr einholbare Andersheit der Dia-
logpartner motiviert und erfordert daher
immer beides: das Festhalten am eigenen
Wahrheitsanspruch und den Respekt vor
der Wahrheitssuche des anderen.

Differenzierung 
in der katholischen Kirche
Die Einsicht in diesen Doppelcharakter
der Toleranz erlaubte es dem Lehramt der
katholischen Kirche auf dem Zweiten Va-
tikanischen Konzil, seinen jahrhunderte-
langen Widerstand gegen die Anerken-
nung der Meinungs-, Gewissens- und Re-
ligionsfreiheit aufzugeben. Die katholi-
sche Kirche, die seit der Gegenreforma-
tion religiöse Toleranzauffassungen ent-
schieden bekämpfte und 1648 den West-
fälischen Frieden wegen seiner Religions-
artikel für ungültig erklärte, lehnte die
grundlegenden Freiheitsrechte der mo-
dernen Welt bis ins neunzehnte Jahrhun-
dert hinein ab. 

Eine erste Differenzierung ergab sich
bei Leo XIII., der zwar noch prinzipiell an
der Ablehnung der Toleranz festhielt, aus
politischen Erwägungen jedoch dem
Staat die Duldung mehrerer Kulte zuge-
stand. Indem er die recht verstandene
Freiheit der menschlichen Person als das
höchste unter allen natürlichen Gütern
bezeichnete, machte er zugleich deutlich,
dass die lehramtliche Zurückweisung
durch seine Vorgänger nicht der Forde-
rung nach Gewissensfreiheit und Tole-
ranz an sich, sondern einem liberalisti-
schen Zerrbild galt; nach diesem Zerrbild
versteht sich die menschliche Subjekti-
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vität als Ursprung der sittlichen Wahr-
heit,  und es entwirft eine von der Bin-
dung an das moralische Gesetz unabhän-
gige Moralauffassung.

Bei Leo XIII. begegnet erstmals auch
die Unterscheidung von These und Hy-
pothese, wonach der Irrtum prinzipiell
kein gleichrangiges Recht neben der
Wahrheit beanspruchen kann, jedoch
seine Duldung unter bestimmten ge-
schichtlichen Voraussetzungen um eines
höheren Gutes (Gemeinwohl, staatlicher
Rechtsfriede) willen gestattet ist. Über
diese bedingte Anerkennung der Tole-
ranzforderung kam die kirchliche Lehr-
entwicklung bis in die Sozialverkündi-
gung unter Pius XII. nicht hinaus, der
noch 1953 betonte: „Was nicht der Wahr-
heit und dem Sittengesetz entspricht, hat
objektiv kein Recht auf Dasein, Propa-
ganda und Betätigung.“ 

Sein Nachfolger, Johannes XXIII., be-
reitete eine positivere Bewertung vor al-
lem der Religionsfreiheit vor; er über-
wand in seiner Enzyklika Pacem in terris
(1963) erstmals die abstrakte Vergleichs-
ebene, auf der sich dem Irrtum kein Recht
neben der Wahrheit einräumen lässt:
„Man muß [. . .] immer unterscheiden
zwischen dem Irrtum und dem Irrenden,
auch wenn es sich um Menschen handelt,
die im Irrtum oder in ungenügender
Kenntnis über Dinge befangen sind, die
mit religiös-sittlichen Werten zusammen-
hängen.“

Der Durchbruch
Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil
gelang der Durchbruch zur prinzipiellen
Anerkennung der Gewissens-, Mei-
nungs- und Religionsfreiheit als eines
dreifachen, in der Würde der mensch-
lichen Person verankerten Grundrechtes,
das jeder staatlichen Ordnung vorgege-
ben ist. Mit der theologischen Rezeption
des Prinzips der Gewissens- und Reli-
gionsfreiheit vollzog die Kirche zugleich
den entscheidenden Schritt zur Anerken-

nung der modernen Welt und ihrer auf
den Toleranzgedanken gegründeten frei-
heitlichen Lebenskultur. 

Nicht die Wahrheit als solche, son-
dern die menschliche Person in ihrer Su-
che nach Wahrheit gilt nun als Trägerin
moralischer Rechte. Dementsprechend
schützt das Toleranzgebot nicht den Irr-
tum, sondern den menschlichen Weg der
Wahrheitserkenntnis. Dieser ist durch
eine Pluralität von Anschauungen und
die nur schrittweise Annäherung an die
Wahrheit bestimmt, wobei aufgrund der
natürlichen Erkenntnisschwäche des
Menschen immer auch die Möglichkeit
des Irrtums gegeben bleibt. Die religiöse
Wahrheit der Offenbarung und die sittli-
che Wahrheit des moralischen Gesetzes
werden vom Menschen nämlich nicht
anders als durch die Vermittlung seines
Gewissens erkannt und müssen daher in
einer der Würde der menschlichen Per-
son entsprechenden Weise gesucht wer-
den. 

In seiner Botschaft zum Weltfriedens-
tag 2002 hat Papst Johannes Paul II. aus
diesen eindeutigen Konzilsaussagen die
Konsequenz abgeleitet, dass jede Art von
Fundamentalismus, die den anderen den
eigenen Weg zur Wahrheit aufzwingen
möchte, mit dem Wesen der Religion un-
vereinbar ist. Da auch die geoffenbarte
Wahrheit der Religion nur in freiem Glau-
bensgehorsam ergriffen werden kann,
schließen sich Religion und Fanatismus
aus. Die Hoffnung auf die Zukunft des
Dialoges zwischen den Religionen und
Kulturen richtet sich darauf, dass sich der
Prozess der Selbstaufklärung, der das
westliche Christentum zur Anerkennung
der Religionsfreiheit führt, auch in den
übrigen Weltreligionen vollendet und
dass die westliche Zivilisation ihrerseits
ihre Selbstgefährdung durch den ethi-
schen Relativismus überwindet, die ihr
Eintreten für universale Werte und Men-
schenrechte aus der Sicht anderer Kultu-
ren unglaubwürdig macht.
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